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[bookmark: VLGBeschlText__START__26094]I. Die Anfrage lautet:

Wir fragen den Magistrat:

1. Wer erstellt die dienstlichen Beurteilungen von Lehrkräften in Bremerhaven?

2. Auf welchen gesetzlichen Grundlagen basieren diese Verfahren?

3. Gibt es im Verfahren Unterschiede zu Bremen?

4. Wenn ja, welche und warum?

II. Der Magistrat hat in seiner Sitzung am     beschlossen, die Anfrage wie folgt zu beantworten:
1. In Bremerhaven werden die dienstlichen Beurteilungen von Lehrkräften durch den Oberbürgermeister als Dienstvorgesetzten erstellt.

2. Rechtsgrundlage für dienstliche Beurteilungen sind § 95 Bremisches Beamtengesetz (BremBG) und die Verordnung über die dienstliche Beurteilung sowie andere Instrumente für die Feststellung der Eignung und Befähigung der bremischen Beamten (BremBeurtV). Die Zuständigkeit des Oberbürgermeisters als Dienstvorgesetzten ergibt sich aus § 4 Abs. 2 BremBG i. V. m. § 44 Abs. 3 der Verfassung für die Stadt Bremerhaven (VerfBrhv).

3. Ja!

4. Der Senat als Dienstvorgesetzter in Bremen hat seine Befugnisse aus Artikel 118 Landesverfassung (LV) mit der Anordnung des Senats zur Übertragung von dienstrechtlichen Befugnissen vom 07.12.1999 (BremGBl. S. 297) in der Fassung des Senatsbeschlusses vom 24.06.2008 (BremGBl. S. 173) übertragen. Gemäß § 2 Abs. 4 dieser Anordnung nimmt die Senatorin für Bildung und Wissenschaft die Dienstvorgesetzten-Funktion hinsichtlich des unterrichtenden und nichtunterrichtenden Personals an öffentlichen Schulen wahr, somit auch die Befugnis, dienstliche Beurteilungen zu erstellen. Die Senatorin für Bildung und Wissenschaft hat die Befugnis zur Erstellung dienstlicher Beurteilungen per Richtlinie zur Übertragung von Dienstvorgesetzten-Funktionen auf Schulleiterinnen und Schulleiter vom 25.10.2006 auf die Schulleitungen übertragen.



Schulz
Oberbürgermeister
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